
STADT BECKUM Beschlussvorlage 2022/0452 

DER BÜRGERMEISTER öffentlich 

Änderung der Klärschlammbeseitigungs- und -entsorgungssatzung für das Jahr 2022 

Federführung: Städtischer Abwasserbetrieb Beckum 

Beteiligungen: Fachbereich Finanzen und Beteiligungen 

Fachbereich Recht, Sicherheit und Ordnung 

Auskunft erteilt: Herr Gerdhenrich | 02521 29-100 | gerdhenrich@beckum.de 

Beratungsfolge: 

Betriebsausschuss 

15.12.2022 Beratung 

Rat der Stadt Beckum 

20.12.2022 Entscheidung 

Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

Die als Anlage zur Vorlage beigefügte 4. Satzung der Stadt Beckum zur Änderung der 

Klärschlammbeseitigungs- und -entsorgungssatzung wird beschlossen. 

Kosten/Folgekosten 

Die Personal- und Sachkosten für die Erstellung der Gebührenkalkulation sowie die Vor-

bereitung und Umsetzung der Änderung der Klärschlammbeseitigungs- und -entsor-

gungssatzung der Stadt Beckum sind in den in der Gebührenkalkulation ausgewiesenen 

Verwaltungskosten enthalten. 

Finanzierung 

Die Auswirkungen der Gebührenkalkulation werden bei der Ermittlung des Jahresergeb-

nisses 2022 berücksichtigt.  

Erläuterungen: 

Für das Einsammeln und Abfahren des in Kleinkläranlagen anfallenden Klärschlamms und 

dessen Aufbereitung für eine ordnungsgemäße Verwertung oder Beseitigung im Rahmen 

der Abwasserbeseitigungspflicht werden Gebühren erhoben. Entsprechendes gilt für das 

in abflusslosen Gruben anfallende Abwasser. 

Die Gebührenerhebung erfolgt auf der Grundlage der §§ 1, 2, 4, 6 Kommunalabgabenge-

setz für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW), der §§ 60, 61 Gesetz zur Ordnung des 

Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG) sowie §§ 43 und 46 Wassergesetz für 

das Land Nordrhein-Westfalen (LWG NRW). 

Die in der Klärschlammbeseitigungs- und -entsorgungssatzung zugrunde liegenden Ge-

bührensätze (§ 9) werden zusammen mit der Gebührenkalkulation für die Schmutz- und 

Niederschlagswassergebühren ermittelt.  

Unter Bezugnahmen auf die Vorlagen 2022/0446 und 2022/0405 wurden die Klär-

schlammbeseitigungsgebühren für das Jahr 2022 neu ermittelt. 
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Die Gebührenentwicklung je Kubikmeter und Gebührenart seit dem Jahr 2021 stellt sich 

wie folgt dar: 

Gebührenart 2021 2022 „Alt“ 2022 „Neu“ 

Klärschlamm Selbstanlieferung 15,81 Euro 15,26 Euro 15,25 Euro 

Abwasser Selbstanlieferung 1,00 Euro 0,96 Euro 0,96 Euro 

Klärschlamm Abfuhr durch Unternehmer 16,07 Euro 23,80 Euro 23,80 Euro 

Abwasser Abfuhr durch Unternehmer 14,88 Euro 23,21 Euro 23,21 Euro 

Gebühr Klärschlamm Abfuhr 31,88 Euro 39,06 Euro 39,05 Euro 

Gebühr Abwasser Abfuhr 15,88 Euro 24,17 Euro 24,17 Euro 

Berechnungsgrundlagen 

Die für die Aufbereitung des Klärschlamms auf der Kläranlage anfallenden Kosten sind 

anteilig in den Gesamtkosten für die Abwasserbeseitigung enthalten. 

Im Gebührenjahr 2022 ergeben sich folgende zu verteilende Kosten für die Klärschlamm- 

beziehungsweise Abwasserbehandlung: 

• Behandlung von Schlämmen aus Kleinkläranlagen .................................... 14.491,84 Euro, 

• Behandlung von Abwasser aus abflusslosen Gruben ......................................144,21 Euro. 

Gegenüber der ursprünglichen Kalkulation 2022 haben sich die zu verteilenden Kosten-

bedarfe für die Klärschlamm- beziehungsweise Abwasserbehandlung wie folgt verändert: 

• Behandlung von Schlämmen aus Kleinkläranlagen ............................................ –0,66 Euro, 

• Behandlung von Abwasser aus abflusslosen Gruben ........................................ –0,01 Euro. 

Die Mengenermittlung und deren Veränderungen gegenüber der ursprünglichen Kalku-

lation stellen sich wie folgt dar: 

Die Mengen für das Jahr 2022 für Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben bleibt im Ver-

gleich zur ursprünglichen Kalkulation unverändert. 

Unter Berücksichtigung der voraussichtlich zu behandelnder Menge ergeben sich für die 

Selbstanlieferung folgende auf ganze Cent gerundete Gebühren: 

• Selbstanlieferung Klärschlamm ..................................................15,25 Euro pro Kubikmeter, 

• Selbstanlieferung Abwasser .......................................................... 0,96 Euro pro Kubikmeter. 

Eine notwendige Abfuhr des Klärschlamms beziehungsweise des Abwassers erfolgt durch 

ein beauftragtes Unternehmen. 

Für das Jahr 2022 ergeben sich für die Klärschlammabfuhr folgende Abfuhrkosten: 

• Abfuhrkosten Klärschlamm..........................................................23,80 Euro pro Kubikmeter, 

• Abfuhrkosten Abwasser ................................................................23,21 Euro pro Kubikmeter. 

Die Abfuhrkosten werden im Falle der Abholung des Klärschlamms den Gebühren für 

Selbstanlieferung hinzugerechnet.  

Die Einzelheiten ergeben sich aus der als Anlage 1 zur Vorlage 2022/0446 beigefügten 

Gebührenkalkulation für das Jahr 2022.  
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Anlage(n): 

4. Satzung der Stadt Beckum zur Änderung der Klärschlammbeseitigungs- und -entsor-

gungssatzung  
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